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Bekanntmachungsanordnung

Die Satzung vom 14.10.2025 zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Herten vom 06.04.2021, die
der Rat in seiner Sitzung am 08.10.2025 beschlossen hat, wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.
Es wird bestatigt, dass der Wortlaut der
Satzung vom 14.10.2025 zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Herten vom 06.04.2021
mit dem Ratsbeschluss Gbereinstimmt und nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung

verfahren worden ist.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fiir das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemaR offentlich bekannt gemacht worden,
c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Stadt Herten vorher geriigt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Herten, 14.10.2025

Gez.

Matthias Mller
Blrgermeister



Der Burgermeister

Satzung vom 14.10.2025

zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Herten vom 06.04.2021

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 08.10.2025 mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder
aufgrund des § 7 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-
Westfalen in der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit giltigen Fassung, folgende Satzung
beschlossen:

§1

§ 17 (1) wird ersatzlos gestrichen.

§2

Die Satzung zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Herten vom 06.04.2021 tritt am Tag nach lhrer
Bekanntmachung in Kraft.



BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 fir die Bauleitplanung , Neue
Zeche Westerholt”, 28. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Herten, Anderungs-
bereich: Neue Zeche Westerholt, ostlicher Teil” die Vorlage zur Genehmigung gemal3 § 6
Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.

Gemal § 6 (4) Satz 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist mit Ablauf der einmonatigen Frist die Ge-
nehmigungsfiktion mit Wirkung zum 15.09.2025 (Az. der Bezirksregierung Minster:
35.02.01.600-006/2025.0002) eingetreten. Die Genehmigung gilt damit gemaR § 6 Abs. 4
Satz 4 Baugesetzbuch (BauGB) als erteilt.

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemaR & 2 Abs. 3 und 4 der Verordnung lber
die offentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO) in der zurzeit
glltigen Fassung in Verbindung mit § 22 der Hauptsatzung der Stadt Herten in der zurzeit
glltigen Fassung offentlich bekannt gemacht.

Hiermit ordne ich die Bekanntmachung an und mache die Erteilung der Genehmigung of-
fentlich bekannt. (§ 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO).

GemaR § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann die
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen,
sonstige ortsrechtlichen Bestimmungen und Flachennutzungspldne nach Ablauf von sechs
Monaten seit seiner Verkiindung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgefihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flachennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemaR 6ffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Gemeinde vorher geriigt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Herten, den 08.10.2025

gez.

Matthias Mdller

Burgermeister
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BEKANNTMACHUNG

der Genehmigung und der Wirksamkeit der Bauleitplanung ,,Neue Zeche Westerholt“, 28.
Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Herten ,Anderungsbereich: Neue Zeche
Westerholt, ostlicher Teil“

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 zur Bauleitplanung , Neue
Zeche Westerholt”, die 28. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Herten
,Anderungsbereich: Neue Zeche Westerholt, dstlicher Teil. Der Begriindung zu dieser
Flachennutzungsplandanderung wurde zugestimmt. Ein Umweltbericht ist im Planverfahren
erstellt worden und liegt bei.

Die Bezirksregierung Miinster hat mit Schreiben vom 16.09.2025 der Stadt Herten
mitgeteilt, dass fir die am 09.07.2025 beschlossene 28. Anderung des
Flichennutzungsplans der Stadt Herten ,Anderungsbereich Neue Zeche Westerholt,
Ostlicher Teil” nach Ablauf der Frist die Genehmigungsfiktion eingetreten ist.

Die Bekanntmachung der Bezirksregierung vom 16.09.2025
—Az.: 35.02.01.600-00672025.0002 hat folgenden Wortlaut

GemadR § 6 Abs. 4 Satz 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist nach Ablauf der Frist die
Genehmigungsfiktion mit Wirkung zum 15.09.2025 eingetreten.

Minster, 16.09.2025
Bezirksregierung Miinster

Az.: 35.02.01.600-006/2025.0002
Im Auftrag

Gez. T. Kruse

Der rdumliche Geltungsbereich der Flachennutzungsplandnderung ist aus dem
Ubersichtplan (Anlage 1) ersichtlich.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 28. Anderung des Flichennutzungsplans wirksam.

Die Flachennutzungsplananderung, die Begrindung, der Umweltbericht, die
zusammenfassende Erklarung sowie die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften
konnen im Rathaus der Stadt Herten, Bereich Stadtplanung, Raum 321, Kurt-Schumacher-
StraRe 2, 45699 Herten wihrend folgender Offnungszeiten eingesehen werden.

Montag 8:00-16:00 Uhr

Dienstag und Mittwoch 8:00-12:30 Uhr

Donnerstag 8:00-12:30 und 14:00-17:30 Uhr
Freitag 8:00-12:30

Uber den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Informationen zur Planung sind
auch unter www.o-sp.de/herten einsehbar.




Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen des BauGB und der
Gemeindeordnung (GO NRW) wird hingewiesen:

1. § 215 Abs. 1 BauGB.

»Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berlicksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften  lUber das Verhdltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser
Flachennutzungsplandanderung schriftlich gegeniiber der Stadt Herten unter Darlegung des

die Verletzung begriindenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.”

Herten, den 08.10.2025

gez.
Matthias Muller

Blrgermeister



Anlage 1
Bauleitplanung ,Neue Zeche Westerholt”
Flichennutzungsplan der Stadt Herten, 28. Anderung
»Anderungsbereich: Neue Zeche Westerholt, dstlicher Teil”

- Ubersichtsplan



BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 zur Bauleitplanung ,Neue Ze-
che Westerholt” den Bebauungsplan Nr. 185.1 ,,Neue Zeche Westerholt, siidostlicher Teilbe-
reich” gemal §10 des Baugesetzbuchs (BauGB) als Satzung beschlossen.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 185.1 ,Neue Zeche Westerholt, siid-
dstlicher Teilbereich” ist im anliegenden Ubersichtsplan (Anlage 1) kenntlich gemacht.

Gemal & 2 Abs. 3 der Verordnung Uber die 6ffentliche Bekanntmachung von kommunalem
Ortsrecht (BekanntmVO) bestétige ich hiermit, dass der Wortlaut des Beschlusses zum Be-
bauungsplan Nr. 185.1 mit dem Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 09.07.2025 uber-
einstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 der BekanntmVO verfahren worden ist.

Hiermit ordne ich die Bekanntmachung an und mache den Bebauungsplan Nr. 185.1 , Neue
Zeche Westerholt, stidostlicher Teilbereich” 6ffentlich bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften ge-
mal § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der
z.Zt. gultigen Fassung gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flachen-
nutzungsplane nach Ablauf von sechs Monaten seit seiner Verkiindung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgefiihrt,

b. der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemald 6ffentlich bekannt gemacht wor-
den,

c. der Blirgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Gemeinde vorher geriigt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Herten, den 08.10.2025

gez.

Matthias Mdller

Burgermeister



Anlage 1

Bauleitplanung

,Neue Zeche Westerholt“

Bebauungsplan Nr. 185.1

»Neue Zeche Westerholt, siidostlicher Teilbereich”

- Ubersichtsplan/Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 185.1
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BEKANNTMACHUNG

Bauleitplanung ,Neue Zeche Westerholt”
Bebauungsplan Nr. 185 .1, Neue Zeche Westerholt, stidostlicher Teilbereich”

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 die folgenden Beschliisse
gefasst:

Zur Bauleitplanung ,Neue Zeche Westerholt” Bebauungsplan Nr. 185 ,Neue Zeche
Westerholt, 6stlicher Teil” wurden folgende Beschliisse gefasst:

1. Der Bebauungsplan Nr. 185 ,Neue Zeche Westerholt, ostlicher Teil” wird in die
folgenden zwei Teilbereiche geteilt:

a. Bebauungsplan Nr. 185.1 ,,Neue Zeche Westerholt, siidéstlicher Teilbereich”
Bereich zwischen Egonstralie, Geschwisterstralde, RingstraRe, slidlich Grundstiicksgrenze
Grinstralle Nr. 5-47, stdliche Grundstlicksgrenze BahnhofstralRe Nr. 79, 6stlich
Grundstiicksgrenze BahnhofstraBe Nr. 80-82, nordlich Grundstiicksgrenze Nr. 69,
BahnhofstralRe, westlich Grundstiicksgrenze Nr. 69-73, Trasse der Hamm Osterfelder Bahn,
Stadtgrenze Gelsenkirchen/Herten

b. Bebauungsplan Nr. 185.2 ,,Neue Zeche Westerholt, nordostlicher Teilbereich”
Bereich 6stlich Stadtgrenze Gelsenkirchen/Herten, nérdlich Egonstrale, teilweise ehemaliger
Zechenparkplatz

Anlage 1.1: Ubersicht tiber den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 185.1 und
Nr. 185.2
Anlage 1.2: Ubersicht Giber den Bebauungsplan Nr. 185.1

Anlage 1.3: Auflistung der im Bebauungsplan Nr. 185.1 liegenden Flurstlicke

2. Das Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 185.1 ,,Neue Zeche Westerholt, siidostlicher
Teilbereich” wird weitergefiihrt

3. Dem Umgang mit den vorgebrachten Hinweisen und Anmerkungen aus der friihzeitigen
Beteiligung der Offentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der in Anlage 2 dargestellten
Abwdgung wird zugestimmt.
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4. Dem Umgang mit den Stellungnahmen aus der friihzeitigen Beteiligung der Behorden
und sonstigen Trager offentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) und der in Anlage 3
dargestellten Abwagung wird zugestimmt.

5. Dem Umgang mit den im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) in
der Zeit vom 23.12.2024 bis 21.02.2025 vorgebrachten Stellungnahmen und der in der
Anlage 4 dargestellten Abwagung wird zugestimmt.

6. Dem Umgang mit den vorgebrachten Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen
Trager offentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB), die zum ausgelegten Planentwurf in der
Zeit vom 23.12.2024 bis 21.02.2025 vorgebracht wurden und in der Anlage 5
dargestellten Abwagung wird zugestimmt.

7. Der Rat beschliet den Bebauungsplan Nr. 185. 1 gemaR § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als
Satzung.
Gemal § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB tritt der Satzungsbeschluss fir die im Bebauungsplan
festgesetzte Folgenutzung auf den ehemals mit einer Bahnnutzung belegten Flachen erst nach
Freistellung von Bahnbetriebszwecken (Entwidmung) in Kraft.

8. Die in Anlage 7 beigefiigte Begriindung (Teil A) zum Bebauungsplan Nr. 185.1 mit
Umweltbericht (Teil B) wird zugestimmt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 185.1 ,Neue Zeche Westerholt,
sudostlicher Teilbereich” in Kraft. Diese Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Veroffentlichung.

Der Bebauungsplan mit Begriindung und Umweltbericht sowie der zusammenfassenden
Erklarung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird im Rathaus der Stadt Herten, Bereich Stadtplanung,
Raum 321, Kurt-Schumacher-StraRe 2, 45699 Herten wihrend folgender Offnungszeiten zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten:

Montag 8:00—16:00 Uhr
Dienstag und Mittwoch 8:00—12:30 Uhr
Donnerstag 8:00—12:30 und 14:00 bis 17:30 Uhr
Freitag 8:00—12:30 Uhr

Uber den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Informationen zur Planung sind auch
unter www.o-sp.de/herten einsehbar.

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) und
der Gemeindeordnung (GO NRW) wird hingewiesen:

1. §44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
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»(3) Der Entschadigungsberechtigte Entschadigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis
42 BauGB bezeichneten Vermogensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeifiihren, dass er die Leistung der Entschadigung schriftlich bei
dem Entschadigungspflichtigen beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in § 44 Absatz 3 Satz 1 BauGB bezeichneten
Vermogensnachteile eingetreten sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.”

2. §215 Abs. 1 BauGB
,Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Beriicksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften liber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich
gegenlber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begriindenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a
BauGB beachtlich sind.”

Herten, den 08.10. 2025

gez.
Matthias Muller

Blrgermeister
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 08.10.2025 den Beschluss zur Anderung
des Flachennutzungsplans, Bauleitplanung ,Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“” Flachennut-
zungsplan der Stadt Herten, 34. Anderung beschlossen.

Der raumliche Geltungsbereich der 34. Anderung des Flichennutzungsplans der Stadt Herten
Anderungsbereich , Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule” ist im anliegenden Ubersichtsplan (An-
lage 1) kenntlich gemacht.

Gemal & 2 Abs. 3 der Verordnung uber die 6ffentliche Bekanntmachung von kommunalem
Ortsrecht (BekanntmVO) bestétige ich hiermit, dass der Wortlaut des Beschlusses zur 34.
Anderung des Flichennutzungsplans mit dem Beschluss des Rates der Stadt Herten vom
08.10.2025 Ubereinstimmt und dass nach §2 Abs.1 und § 2 Abs. 2 der BekanntmVO verfah-
ren worden ist.

Hiermit ordne ich die Bekanntmachung an und mache den Beschluss zur 34. Anderung des
Flachennutzungsplans, Bauleitplanung ,Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule” 6ffentlich bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) gegen diesen Offenlagebe-
schluss nach Ablauf eines Jahres seit seiner Verkiindung nicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgefihrt,

b) der Offenlagebeschluss ist nicht ordnungsgemaR 6ffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Gemeinde vorher geriigt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Herten, den 14.10.2025

gez.

Matthias Mdller

Burgermeister
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Anlage 1

Bauleitplanverfahren
»Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule”
Flichennutzungsplan der Stadt Herten, 34 Anderung

- Bereich der 34. FNP-Anderung / M 1:10.000
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BEKANNTMACHUNG

Bauleitplanung

"Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule”
Flichennutzungsplan der Stadt Herten, 34. Anderung
- Beschluss zur Anderung des Flichennutzungsplanes

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 08.10.2025 den folgenden Beschluss zur
Bauleitplanung ,Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule” gefasst:

Der Flachennutzungsplan der Stadt Herten ist gemdR § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) im
Bereich siidlich der Westerholter StraRe zwischen Lupinenweg im Westen. Zum Rodelberg im
Osten und der angrenzenden Bestandsbebauung im Siiden (Lowenzahnweg, Kamillenweg und
Schlehenkamp) im Parallelverfahren mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 194 , Herten-
Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule” zu andern.

Anlage 1:  Aktueller Flachennutzungsplan der Stadt Herten mit Darstellung des Geltungs-
bereiches der Anderung

Herten, 14.10.2025

gez.

Matthias Mdller

Blrgermeister
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 08.10.2025 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 194 "Herten-Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule” gemal} § 2 Abs. 1
des Baugesetzbuchs (BauGB) beschlossen.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 194 "Herten-Paschenberg, Ersatz-
neubau Rosa-Parks-Schule" ist im anliegenden Ubersichtsplan (Anlage 1) kenntlich gemacht.
Die betroffenen Flurstlicke sind in Anlage 2 aufgefihrt.

GemalR § 2 Abs. 3 der Verordnung Uber die 6ffentliche Bekanntmachung von kommunalem
Ortsrecht (BekanntmVO) bestatige ich hiermit, dass der Wortlaut des Aufstellungsbeschlus-
ses mit dem Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 08.10.2025 libereinstimmt und dass
nach § 2 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 der BekanntmVO verfahren worden ist.

Hiermit ordne ich die Bekanntmachung an und mache den Aufstellungsbeschluss fiir den
Bebauungsplan Nr. 194 ,Herten-Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule” 6ffentlich
bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gem.
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gliltigen Fassung gegen Satzungen, sons-
tige ortsrechtliche Bestimmungen und Flachennutzungspléne nach Ablauf von sechs Mona-
ten nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flachennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemal offentlich bekannt gemacht worden,

c) der Biirgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegeniiber der Gemeinde vorher geriigt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Herten, 14.10.2025

gez.

Matthias Mdller

Burgermeister
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Anlage 1

Bauleitplanung

,Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule”

Bebauungsplan Nr. 194

»Herten-Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule”

Ubersichtplan mit geplantem Geltungsbereich
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Bauleitplanung

»Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule”

Bebauungsplan Nr. 194

»Herten-Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule”

Auflistung der im geplanten Geltungsbereich liegenden Flurstiicke

Anlage 2

Gemarkung Herten
Flur 37
Flurstiicke

34 152 249 317

35 171 tlw. 250 tlw. 318

68 tlw. 195 tlw. 321
326 tlw.
329
330
337 tlw.
338
339
340
341
364
365
366
367
379
380 tlw.
381 tlw.

426
431 tlw.
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BEKANNTMACHUNG

Bauleitplanung

Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule
Bebauungsplan Nr. 194
"Herten-Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule”

— Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

o

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 08.10.2025 den folgenden Beschluss gefasst:

Es ist ein Bebauungsplan Nr. 194 "Herten-Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule® im
Bereich siidlich der Westerholter Stralle zwischen Lupinenweg im Western, Zum Rodelberg
im Osten und der angrenzenden Bestandsbebauung im Siden (Lowenzahnweg 55-78,
Kamillenweg 5 und Schlehenkamp) im Parallelverfahren mit der 34. Anderung des
Flachennutzungsplanes der Stadt Herten , Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule” aufzustellen.

Anlage 1:  Ubersicht mit geplantem Geltungsbereich
Anlage 2:  Auflistung der im geplanten Geltungsbereich liegenden Flurstiicke
Anlage 3:  Ubersicht mit Darstellung der teilweise aufzuhebenden Bebauungspline

Herten, 14.10.2025

gez.

Matthias Muller

Burgermeister
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Dezernat 2 Biirgerbiiro
Jurgen Krystek

Tel.: 3374
Fax: 3618
J.Krystek@herten.de

Datum: 09.10.2025

Offentliche Bekanntmachung der Fundsachenversteigerung

In der Zeit vom 17.11.2025 bis zum 30.11.2025 erfolgt im Portal Fundbiro-Deutschland
(www.fundbliirodeutschland.de) eine Versteigerung von Fundsachen, die im Fundbiiro der
Stadt Herten abgegeben wurden.

Versteigert werden u.a. Fahrrader, Schmuck, Werkzeug, etc.
Es handelt sich um Fundsachen, die vor dem 30.04.2025 im Fundbiiro abgegeben wurden.

Eigentumsanspriiche kénnen bis zum 10.11.2025 im Blrgerbiro der Stadt Herten, Rathaus,
Kurt-Schumacher-Strafle 2, 45699 Herten, zu den nachfolgend genannten Sprechzeiten an-
gemeldet werden.

Montags: 8.00 bis 16.00 Uhr
Dienstags: 8.00 bis 12.30 Uhr
Mittwochs: 8.00 bis 12.30 Uhr
Donnerstags: 8.00 bis 12.30 Uhr

und 14.00 bis 17.30 Uhr
Freitags: 8.00 bis 12.30 Uhr

Bitte beachten Sie, dass flir das Vorsprechen im Blirgerbliro eine vorherige Terminvereinba-
rung erforderlich ist. Einen Termin kénnen Sie auf unserer Homepage unter
www.herten.de/burgerbiro oder telefonisch unter 02366 303-500 vereinbaren.

Herten, 09.10.2025

Blirgerbiiro der Stadt Herten


http://www.fundbürodeutschland.de/
http://www.herten.de/bürgerbüro
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Bekanntmachung

Veroffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der Hertener
Beteiligungsgesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH hat am
07.10.2025 den Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Hertener Beteiligungsgesellschaft
mbH festgestellt und Uber die Verwendung des Jahresergebnisses wie folgt
beschlossen:

.Der Jahresabschluss und der Lagebericht fur das Geschaftsjahr 2024 der Hertener
Beteiligungsgesellschaft mbH werden, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates,
festgestellt und die Verwendung des Ergebnisses beschlossen.

Ausgewiesenes Jahresergebnis 6.548.253,81 €
Einstellung in die Gewinnrucklagen der HBG 2.984.250,25 €
Somit zur Ausschuttung an die Gesellschafterin  (brutto) 3.564.003,56 €
(netto) 3.00.000,00 €

Die Auszahlung erfolgt zum 04.12.2025."

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 03.11.2025 - 07.11.2025 im
Verwaltungsgebaude Herner StraB3e 21, 45699 Herten, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prufung des Jahresabschlusses der Hertener Beteiligungsgesellschaft
mbH zum 31.12.2024 beauftragte Wirtschaftsprufungsgesellschaft Dr. Bergmann,
Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG, 44263 Dortmund, hat folgenden
Bestatigungsvermerk erteilt:

+An die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH - bestehend aus
der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung flr das
Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang,
einschlieBlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - gepruft.
Daruber hinaus haben wir den Lagebericht der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH fur
das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prufung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigefugte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,
fUr Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchfuhrung ein den
tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens- und Finanzlage der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage fUr das Geschaftsjahr vom 1.
Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

e vermittelt der beigeflugte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die
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Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prufung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmaligkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefluhrt hat.

Grundlage fiir die Prifungsurteile

Wir haben unsere Prufung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsatze ordnungsmaf3iger Abschlussprufung durchgefuhrt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung
des Abschlussprufers fur die Prufung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres
Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen
unabhangig in Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfullt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prufungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur
unsere Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fir den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fUr die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, fUr Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafur, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrollen, die sie in
Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsatzen ordnungsmafBiger Buchfuhrung als
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermaoglichen, der
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h.
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdgensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur
verantwortlich, die Fahigkeit der Gesellschaft zur FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Daruber hinaus
sind sie dafur verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukunftigen
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die
Vorkehrungen und MafBnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften zu erméglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fur die
Aussagen im Lagebericht erbringen zu kénnen.
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Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Prifung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darlber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtumern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie
mit den bei der Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukunftigen
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mafl3 an Sicherheit, aber keine Garantie dafur, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer
(IDW)  festgestellten deutschen  Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprufung
durchgefuhrte Prufung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen kdnnen aus dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernUnftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prifung Uben wir pflichtgemal3es Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Daruber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder IrrtUmern,
planen und fuhren Prufungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prufungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur
unsere Prufungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hoher als das
Risiko, dass eine aus Irrtumern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen,
beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefUhrende Darstellungen bzw. das AuBerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten kdnnen.

e erlangen wir ein Verstandnis von den fur die Prufung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen und den fur die Prufung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und MafBnahmen, um Prufungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prufungsurteil zur Wirksamkeit der
internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und MaBnahmen
abzugeben.

e beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der FortfUhrung der
Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten PriUfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der Gesellschaft zur FortfUhrung der
Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die
dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prufungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum
unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prufungsnachweise. Zukunftige Ereignisse oder
Gegebenheiten kdnnen jedoch dazu fuhren, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfUhren kann.
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e Dbeurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger BuchfUhrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

e beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

e fUhren wir Prufungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prufungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenstandiges PrUfungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kunftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fur die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prlufungsfeststellungen,
einschlieBlich etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer
Prufung feststellen."

Dortmund, 7. August 2025

Dr. Bergmann, Kauffrmann und Partner
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Borner) (Black)
Wirtschaftspruferin Wirtschaftsprufer
Herten, den 08. Oktober 2025 gez.

Matthias Muller
BuUrgermeister
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Bekanntmachung

Veroéffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der Hertener Stadtwerke GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Hertener Stadtwerke GmbH hat am 07.10.2025
den Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Hertener Stadtwerke GmbH festgestellt
und Uber die Verwendung des Jahresergebnisses wie folgt beschlossen:

.Der Jahresabschluss und der Lagebericht fur das Geschaftsjahr 2024 werden
gemaf § 13 (2) des Gesellschaftsvertrages festgestellt und die Verwendung des
Ergebnisses gemaf § 13 (3) beschlossen.

Ausgewiesenes Jahresergebnis 5532.812,82 €

Das Jahresergebnis von 5.532.812,82 € wird wie folgt verwendet:
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter Stadt Herten 46.050,00 €

Abfuhrung an die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH gemal3
ErgebnisabfUhrungsvertrag (brutto) 5.486.762,82 €

Die Auszahlung erfolgt zum 04.12.2025."

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 03.11.2025 - 07.11.2025 im
Verwaltungsgebaude Herner Stral3e 21, 45699 Herten, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prufung des Jahresabschlusses der Hertener Stadtwerke GmbH zum
31.12.2024 beauftragte Wirtschaftsprufungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann
und Partner GCmbH & Co. KG, 44263 Dortmund, hat folgenden
Bestatigungsvermerk erteilt:

JAn die Hertener Stadtwerke GmbH

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Hertener Stadtwerke GmbH - bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung fur das Geschaftsjahr vom 1.
Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschlie3lich der Darstellung
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - gepruft. Darlber hinaus haben wir den
Lagebericht der Hertener Stadtwerke GCmbH fur das Geschaftsjahr vom Januar 2024 bis zum

31. Dezember 2024 gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prufung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigeflugte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,
fUr Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen GCrundsatze ordnungsmaliger BuchfUhrung ein den
tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermoégens- und Finanzlage der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage fur das Geschaftsjahr vom 1.

Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

o vermittelt der beigeflUgte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die

Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zu- treffend dar.

GemaR § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prufung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmaiigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefuhrt hat.
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Grundlage fiir die Prifungsurteile

Wir haben unsere Prufung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsatze ordnungsmafliger Abschlussprufung durchgefuhrt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung
des Abschlussprufers fur die Prufung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres
Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen
unabhangig in Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfullt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prufungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur
unsere Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats fir den Jahresabschluss
und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafur, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmaiiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrollen, die sie in
Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsatzen ordnungsmaBiger Buchfuhrung als
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermoglichen, der
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h.
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdgensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur
verantwortlich, die Fahigkeit der Gesellschaft zur FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Daruber hinaus
sind sie dafur verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukuUnftigen
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die
Vorkehrungen und MafBnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften zu erméglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fur die
Aussagen im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fur die Uberwachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Prifung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darlUber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie
mit den bei der Prufung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukunftigen
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mafl3 an Sicherheit, aber keine Garantie dafur, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer
(IDW)  festgestellten deutschen  Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprufung
durchgefuhrte Prufung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen kdnnen aus dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernunftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prifung Uben wir pflichtgemal3es Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Dar- Uber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern,
planen und fuhren Prufungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prufungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur
unsere Prufungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hdher als das
Risiko, dass eine aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen,
beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefUhrende Darstellungen bzw. das AuBerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten kénnen.

e erlangen wir ein Verstandnis von den fur die Prufung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen und den fur die Prufung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und MafBBnahmen, um Prufungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prufungsurteil zur Wirksamkeit der
internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und MafBnahmen
abzugeben.

e beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der FortfUhrung der
Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prufungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der Gesellschaft zur FortfUhrung der
Unternehmenstatigkeit aufwerfen konnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die
dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prufungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prufungsnachweise. Zukunftige
Ereignisse oder Gegebenheiten konnen jedoch dazu fuhren, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfUhren kann.

e beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden
Geschaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsatze ordnungsmafliger Buchfuhrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

e beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des
Unternehmens.

e fUhren wir Prufungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prufungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
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diesen Annahmen. Ein eigenstandiges Prufungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass klnftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fur die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prufung sowie bedeutsame Prufungsfeststellungen,
einschlieBlich etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer
Prufung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk Uber die Prifung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs.
3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Prifungsurteile

Wir haben gepruft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 5 EnWG und §
3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur FUhrung getrennter Konten fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024
bis zum 31. Dezember 2024 eingehalten hat. Darlber hinaus haben wir die
TatigkeitsabschlUsse fur die Tatigkeiten Stromverteilung, Gasverteilung, Messstellenbetrieb
Strom und Messstellenbetrieb Gas nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnNWG sowie§ 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG -
bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und
Verlustrechnung fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie
die als Anlage beigeflgten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden fur die Aufstellung
der TatigkeitsabschlUsse - gepruft.

e Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis5 EnWG und § 3
Abs. 4 Satz 2 MsbG zur FUhrung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen
eingehalten.

e Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse
entsprechen die beige- fugten TatigkeitsabschluUsse in allen wesentlichen Belangen den
deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Satze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage fiir die Priifungsurteile

Wir haben unsere Prufung der Einhaltung der Pflichten zur FUhrung getrennter Konten und
der TatigkeitsabschlUsse in Ubereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnNWG unter Beachtung des
IDW Prufungsstandards: Prufung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.
(07.2021)) durchgefuhrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist
im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers fur die PrlUfung der Einhaltung der
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnNWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG" weitergehend
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhangig in Ubereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfullt.
Wir wenden als Wirtschaftsprufungsgesellschaft die Anforderungen des IDW
Qualitatssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitatssicherung in der
Wirtschaftspruferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prufungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere
Prufungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und §
3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats fiir die Einhaltung der
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs.
3 Satze 1 bis 5 EnNWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur FUhrung getrennter Konten. Die
gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich fur die Aufstellung der TatigkeitsabschlUsse
nach den deutschen Vorschriften des§ 6b Abs. 3 Satze 5 bis 7 EnNWG und § 3 Abs. 4 Satz 2
MsbC.
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AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich flr die internen Kontrollen, die sie
als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur FUhrung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fur die Tatigkeitsabschllsse entspricht der im
Abschnitt ,Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats fur den
Jahresabschluss und den Lagebericht" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen
Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tatigkeitsabschluss kein unter
Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafRiger Buchfuhrung den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Tatigkeit zu
vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fur die Uberwachung der Einhaltung der
Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnNWG und § 3 Abs. 4 Satz 2
MsbC.

Verantwortung des Abschlussprifers fiur die Prifung der Einhaltung der
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darlUber zu erlangen,

e 0b die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 5 ENWG und § 3
Abs. 4 Satz 2 MsbG zur FUhrung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen
eingehalten haben und

e o0b die TatigkeitsabschlUsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften
des § 6b Abs. 3 Satze 5 bis 7 EnNWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestatigungsvermerk
aufzunehmen, der unsere Prufungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten
nach § 6b Abs. 3 EnNWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prufung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 5 EnNWG und § 3 Abs. 4
Satz 2 MsbG zur FUhrung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der
Konten zu den Tatigkeiten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 4 EnNWG und nach § 3 Abs. 4 Satz 2
MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet
wurde.

Unsere Verantwortung fur die Prufung der TatigkeitsabschlUsse entspricht der im Abschnitt
.verantwortung des Abschlussprufers fur die Prufung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der
Ausnahme, dass wir fur den jeweiligen Tatigkeitsabschluss keine Beurteilung der
sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen kénnen."

Dortmund, den 7. August 2025

Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG
Wirtschaftspriufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

(Boérner) (Black)
Wirtschaftspriferin Wirtschaftsprufer
Herten, den 08. Oktober 2025 gez.

Matthias Muller
Burgermeister
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Bekanntmachung

Veroéffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der Hertener
Energiehandelsgesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH hat
am 07102025 den Jahresabschluss zum 31122024  der Hertener
Energiehandelsgesellschaft mbH festgestellt und Uber die Verwendung des
Jahresergebnisses wie folgt beschlossen:

.Der Jahresabschluss und der Lagebericht fur das Geschaftsjahr 2024 der Hertener
Energiehandelsgesellschaft mbH werden festgestellt.

Ausgewiesenes Jahresergebnis 1.980.233,09 €
Auflosung aus den Gewinnrucklagen 163.340,02 €
Das Jahresergebnis wird wie folgt verwendet: Abfuhrung

an die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH geman 214357311 €

ErgebnisabfUhrungsvertrag

Die Auszahlung erfolgt zum 04.12.2025."

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 03.11.2025 - 07.11.2025 im
Verwaltungsgebaude Herner Straf3e 21, 45699 Herten, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prufung des Jahresabschlusses der Hertener Energiehandelsgesellschaft
mbH zum 31.12.2024 beauftragte Wirtschaftsprufungsgesellschaft Dr. Bergmann,
Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG, 44263 Dortmund, hat folgenden
Bestatigungsvermerkerteilt:

»An die Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH - bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung flr das
Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang,
einschlieBlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - gepruft.
DarUber hinaus haben wir den Lagebericht der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH fur
das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigefUgte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchflihrung
ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage fur das Geschaftsjahr
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

e vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die
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Chancen und Risiken der zukUnftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prufung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmaiigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefuhrt hat.

Grundlage fir die Prifungsurteile

Wir haben unsere Prufung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung durchgefUhrt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung
des Abschlussprufers fur die Prufung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres
Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen
unabhangig in Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfullt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prufungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur
unsere Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fir den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafur, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmafiger BuchfUhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrollen, die sie in
Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsatzen ordnungsmaBiger Buchfuhrung als
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermaoglichen, der
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h.
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdgensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur
verantwortlich, die Fahigkeit der Gesellschaft zur FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Darlber hinaus
sind sie dafur verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukunftigen
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die
Vorkehrungen und MafBnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften zu erméglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fur die
Aussagen im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priiffung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit daruber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtumern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie
mit den bei der Prufung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukunftigen
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Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mafl3 an Sicherheit, aber keine Garantie dafur, dass eine

in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprafer

(IDW)  festgestellten deutschen  Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprufung

durchgefuhrte Prufung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche

Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder IrrtiUmern resultieren und werden als

wesentlich angesehen, wenn vernUnftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prufung Uben wir pflichtgemales Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. DaruUber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern,
planen und fuhren Prufungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prufungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur
unsere Prufungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hdher als das
Risiko, dass eine aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen,
beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefUhrende Darstellungen bzw. das AuBerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten kdnnen.

e erlangen wir ein Verstandnis von den fur die Prufung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen und den fur die Prufung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und MafBBnahmen, um Priufungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prufungsurteil zur Wirksamkeit der
internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und MafBnahmen
abzugeben.

e Dbeurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der FortfUhrung der
Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prufungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der Gesellschaft zur FortfUhrung der
Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die
dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prufungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prufungsnachweise. Zukunftige
Ereignisse oder Gegebenheiten konnen jedoch dazu fuhren, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfUhren kann.

e Dbeurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsatze ordnungsmafBiger BuchfUhrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermoégens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

e Dbeurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des
Unternehmens.

e fUhren wir Prufungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prufungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
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Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenstandiges Prufungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kunftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fur die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prufung sowie bedeutsame Prufungsfeststellungen,
einschlieBlich etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer
Prufung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk Uber die Prifung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs.
3 EnWG

Prifungsurteil

Wir haben gepruft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach§ 6b Abs. 3 Satze 1 bis 5 ENWG zur
FUhrung getrennter Konten fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember
2024 eingehalten hat.

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 5 EnNWG zur
Fuhrung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

Grundlage fir das Prifungsurteil

Wir haben unsere Prufung der Einhaltung der Pflichten zur FUhrung getrennter Konten in
Ubereinstimmung mit §6b Abs. 5 EnNWG unter Beachtung des IDW Prufungsstandards:
Prifung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgefuhrt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung
des Abschlussprufers fur die Prufung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach §
6b Abs. 3 ENWG" weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhangig in
Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfullt. Wir wenden als Wirtschaftsprifungsgesellschaft die Anforderungen
des IDW Qualitatssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitatssicherung in der
Wirtschaftspruferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unser
Prufungsurteil zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter far die Einhaltung der
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fUr die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs.
3 Satze 1 bis 5 ENWG zur FUhrung getrennter Konten.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrollen, die sie
als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur FUhrung getrennter Konten einzuhalten.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Prifung der Einhaltung der
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darUber zu erlangen, ob die gesetzlichen
Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 5 EnNWG zur FUhrung getrennter Konten in
allen wesentlichen Belangen eingehalten haben.



34

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestatigungsvermerk
aufzunehmen, der unser Prufungsurteil zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach
§ 6b Abs. 3 EnNWG beinhaltet.

Die Prufung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 5 EnNWG zur FUhrung
getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tatigkeiten
nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 4 EnNWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde."

Dortmund, den 10 Juli 2025

Dr. Bergmann, Kauffrmann und Partner
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Borner) (Black)
Wirtschaftspruferin Wirtschaftsprufer
Herten, den 08. Oktober 2025 gez.

Matthias Muller
Burgermeister
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Bekanntmachung

Veroéffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der Copa Ca Backum Herten GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Copa Ca Backum Herten CmbH hat am
07.10.2025 den Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Copa Ca Backum Herten GmbH
festgestellt.

.Der Jahresabschluss fur das Geschaftsjahr 2024 werden gemaB § 9.1 des
Gesellschaftsvertrages festgestellt und die Verwendung des Jahresergebnisses
geman § 9.2 entsprechend dem ErgebnisabfUhrungsvertrag beschlossen.

Der Jahresabschluss weist als Ergebnis der gewdhnlichen Geschaftstatigkeit einen
Uberschuss von 138.793,27 € aus, welcher aufgrund des
ErgebnisabfUhrungsvertrages an die Gesellschafterin, die Hertener Stadtwerke
GmbH, abgefuhrt wird.”

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 03.11.2025 — 07.11.2025 im
Verwaltungsgebaude Herner Straf3e 21, 45699 Herten, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prufung des Jahresabschlusses der Copa Ca Backum Herten GmbH zum
31.12.2024 beauftragte Wirtschaftsprufungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann
und Partner GmbH & Co. KG, 44263 Dortmund hat folgenden Bestatigungsvermerk
erteilt:

JAn die COPA CA BACKUM Herten GmbH

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der COPA CA BACKUM Herten GmbH - bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung fur das Geschaftsjahr
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschlieBlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - gepruUft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigefugte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger BuchfUhrung
ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens- und Finanzlage
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage fur das Geschaftsjahr vom
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prufung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmaligkeit des Jahresabschlusses gefuhrt hat.

Grundlage fiir das Priufungsurteil

Wir haben unsere Prifung des Jahresabschlusses in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze
ordnungsmafiger Abschlussprufung durchgefuhrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprufers fur die
Prufung des Jahresabschlusses" unseres Bestatigungsvermerks weiter- gehend beschrieben.
Wir sind von dem Unternehmen unabhingig in Ubereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen
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deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfullt. Wir sind
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prufungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage fur unser Prufungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter flir den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fUr die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafur, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrollen, die sie in
Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsatzen ordnungsmaBiger Buchfuhrung als
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermaoglichen, der
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h.
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdgensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur
verantwortlich, die Fahigkeit der Gesellschaft zur FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Daruber hinaus
sind sie dafur verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprifers fir die Prifung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darlber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtumern ist, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unser Prufungsurteil
zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal3 an Sicherheit, aber keine Garantie daflr, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer
(IDW)  festgestellten deutschen  Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung
durchgefuhrte Prufung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen kdnnen aus dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn verniunftigerweise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prufung Uben wir pflichtgemal3es Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. DarUber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtumern, planen und fuhren
Prufungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prufungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unser
Prufungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hdher als das Risiko, dass eine
aus Irrtumern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da
dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte
Unvollstandigkeiten, irrefUhrende Darstellungen bzw. das Auferkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten kédnnen.

e erlangen wir ein Verstandnis von den fur die Prufung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen, um Prufungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prufungsurteil zur Wirksamkeit der
internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.

e Dbeurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
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Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der FortfUhrung der
Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prufungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der Gesellschaft zur FortfUhrung der
Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die
dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Priufungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres
Bestatigungsvermerks erlangten Prufungsnachweise. ZukuUnftige Ereignisse oder
Gegebenheiten kdnnen jedoch dazu fuhren, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfUhren kann.

e Dbeurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschlie3lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsatze ordnungsmal3iger Buchfuhrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

Wir erértern mit den fur die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prufungsfeststellungen,
einschlieBlich etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer
Prufung feststellen."

Dortmund, den 10. April 2025

Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

(Borner) (Black)
Wirtschaftspruferin Wirtschaftsprufer
Herten, den 08. Oktober 2025 gez.

Matthias Muller
Burgermeister
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Dieses Amtsblatt enthalt an dieser Stelle zwei 6ffentliche Bekanntmachungen
Uber offentliche Zustellungen von Schriftstliicken, welche digital nicht
veroffentlicht werden dirfen.

Die gedruckte Ausgabe kann wihrend der Offnungszeiten im Rathaus der Stadt
Herten, Kurt-Schumacher-Str. 2, 45699 Herten, kostenlos abgeholt werden.
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